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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des ABGB 
Folge in Rücksicht der übersendeten; Folge in Rücksicht der übersendeten; 

§ 429. In der Regel werden überschickte Sachen erst dann für übergeben 
gehalten, wenn sie der Uebernehmer erhält; es wäre denn, daß dieser die 
Ueberschickungsart selbst bestimmt oder genehmiget hätte. 

§ 429. Wenn die Sache mit Willen des Übernehmers an einen anderen Ort als 
den Erfüllungsort übersendet wird, ist die Sache bereits mit ihrer Aushändigung an 
eine mit der Übersendung betraute Person übergeben, sofern die Art der 
Übersendung der getroffenen Vereinbarung, mangels einer solchen der 
Verkehrsübung entspricht. 

§ 905. (1) bis (2) … § 905. (1) bis (2) unverändert  
 (3) Die Gefahr für eine mit Willen des Gläubigers an einen anderen Ort als 

den Erfüllungsort übersendete Sache geht mit dem Zeitpunkt der Übergabe (§ 429) 
an den Gläubiger über. 

Besonders durch die Verzögerung der Zahlung. Gesetzliche Zinsen und 
weitere Schäden 

Besonders durch die Verzögerung der Zahlung. Gesetzliche Zinsen und 
weitere Schäden 

§ 1420. Wenn der Ort und die Art der Leistung nicht bestimmt sind, so 
müssen die oben (§ 905, § 907a Abs. 1) aufgestellten Vorschriften angewendet 
werden. 

§ 1420. Wenn der Ort und die Art der Leistung nicht bestimmt sind, so 
müssen die oben (§ 905 Abs. 1 und 2, § 906, § 907a Abs. 1, § 907b) aufgestellten 
Vorschriften angewendet werden. 

§ 1503. (1) bis (3) ... § 1503. (1) bis (3) unverändert 
 (4) Die §§ 429, 905 und 1420 in der Fassung des Verbraucherrechte-

Richtlinie-Umsetzungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2014, treten mit 13. Juni 2014 in 
Kraft. 

Artikel 2 

Änderung des Konsumentenschutzgesetzes 
Abschnitt II Abschnitt II 

Allgemeine Regeln Allgemeine Regeln 
Rücktrittsrecht Rücktrittsrecht 

§ 3. (1) Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung weder in den vom § 3. (1) Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung weder in den vom 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Unternehmer für seine geschäftlichen Zwecke dauernd benützten Räumen noch 
bei einem von diesem dafür auf einer Messe oder einem Markt benützten Stand 
abgegeben, so kann er von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten. 
Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrags oder danach binnen 
einer Woche erklärt werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde, 
die zumindest den Namen und die Anschrift des Unternehmers, die zur 
Identifizierung des Vertrags notwendigen Angaben sowie eine Belehrung über das 
Rücktrittsrecht enthält, an den Verbraucher, frühestens jedoch mit dem 
Zustandekommen des Vertrags zu laufen. Diese Belehrung ist dem Verbraucher 
anläßlich der Entgegennahme seiner Vertragserklärung auszufolgen. Das 
Rücktrittsrecht erlischt bei Versicherungsverträgen spätestens einen Monat nach 
Zustandekommen des Vertrags. 

Unternehmer für seine geschäftlichen Zwecke dauernd benützten Räumen noch 
bei einem von diesem dafür auf einer Messe oder einem Markt benützten Stand 
abgegeben, so kann er von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten. 
Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrags oder danach binnen 
14 Tagen erklärt werden. Der Lauf dieser Frist beginnt mit der Ausfolgung einer 
Urkunde, die zumindest den Namen und die Anschrift des Unternehmers, die zur 
Identifizierung des Vertrags notwendigen Angaben sowie eine Belehrung über das 
Rücktrittsrecht, die Rücktrittsfrist und die Vorgangsweise für die Ausübung des 
Rücktrittsrechts enthält, an den Verbraucher, frühestens jedoch mit dem 
Zustandekommen des Vertrags, bei Kaufverträgen über Waren mit dem Tag, an 
dem der Verbraucher den Besitz an der Ware erlangt. Ist die Ausfolgung einer 
solchen Urkunde unterblieben, so steht dem Verbraucher das Rücktrittsrecht für 
eine Frist von zwölf Monaten und 14 Tagen ab Vertragsabschluss 
beziehungsweise Warenlieferung zu; wenn der Unternehmer die 
Urkundenausfolgung innerhalb von zwölf Monaten ab dem Fristbeginn nachholt, 
so endet die verlängerte Rücktrittsfrist 14 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der 
Verbraucher die Urkunde erhält. Bei Versicherungsverträgen endet die 
Rücktrittsfrist spätestens einen Monat nach Zustandekommen des Vertrags. 

(2) ... (2) unverändert 
(3) … (3) unverändert  

 1. bis 2. ...  1. bis 2.  unverändert  
 3. bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort zu erbringen 

sind, wenn sie üblicherweise von Unternehmern außerhalb ihrer 
Geschäftsräume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt 15 Euro, 
oder wenn das Unternehmen nach seiner Natur nicht in ständigen 
Geschäftsräumen betrieben wird und das Entgelt 45 Euro nicht übersteigt. 

 3. bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort zu erbringen 
sind, wenn sie üblicherweise von Unternehmern außerhalb ihrer 
Geschäftsräume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt 25 Euro, 
oder wenn das Unternehmen nach seiner Natur nicht in ständigen 
Geschäftsräumen betrieben wird und das Entgelt 50 Euro nicht übersteigt. 

  4. bei Verträgen, die dem Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz unterliegen, 
oder 

  5. bei Vertragserklärungen, die der Verbraucher in körperlicher Abwesenheit 
des Unternehmers abgegeben hat, es sei denn, dass er dazu vom 
Unternehmer gedrängt worden ist. 

(4) Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform. Es 
genügt, wenn der Verbraucher ein Schriftstück, das seine Vertragserklärung oder 
die des Unternehmers enthält, dem Unternehmer oder dessen Beauftragten, der an 
den Vertragshandlungen (Anm.: richtig: Vertragsverhandlungen) mitgewirkt hat, 

(4) Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die 
Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist 
abgesendet wird. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
mit einem Vermerk zurückstellt, der erkennen läßt, daß der Verbraucher das 
Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des Vertrages ablehnt. Es genügt, 
wenn die Erklärung innerhalb des im Abs. 1 genannten Zeitraumes abgesendet 
wird. 

(5) Der Verbraucher kann ferner von seinem Vertragsantrag oder vom 
Vertrag zurücktreten, wenn der Unternehmer gegen die gewerberechtlichen 
Regelungen über das Sammeln und die Entgegennahme von Dienstleistungen über 
das Aufsuchen von Privatpersonen sowie Werbeveranstaltungen oder über die 
Entgegennahme von Bestellungen auf Waren (§§ 54, 57 und 59 GewO 1994) 
verstoßen hat. Die Bestimmungen des Abs. 1 und 4 sind auch auf dieses 
Rücktrittsrecht anzuwenden. Es steht dem Verbraucher auch in den Fällen des 
Abs. 3 zu. 

(5) Der Verbraucher kann ferner von seinem Vertragsantrag oder vom 
Vertrag zurücktreten, wenn der Unternehmer gegen die gewerberechtlichen 
Regelungen über das Sammeln und die Entgegennahme von Bestellungen auf 
Dienstleistungen (§ 54 GewO 1994), über das Aufsuchen von Privatpersonen und 
Werbeveranstaltungen (§ 57 GewO 1994) oder über die Entgegennahme von 
Bestellungen auf Waren von Privatpersonen (§ 59 GewO 1994) verstoßen hat. Die 
Bestimmungen des Abs. 1, Abs. 3 Z 4 und 5 und Abs. 4 sind auch auf dieses 
Rücktrittsrecht anzuwenden. Dieses steht dem Verbraucher auch in den Fällen des 
Abs. 3 Z 1 bis 3 zu. 

Vertragsabschlüsse im Fernabsatz Allgemeine Informationspflichten des Unternehmers 
§ 5a. (1) Die §§ 5c bis 5i gelten für Verträge, die unter ausschließlicher 

Verwendung eines oder mehrerer Fernkommunikationsmittel geschlossen werden, 
sofern sich der Unternehmer eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder 
Dienstleistungssystems bedient. 

§ 5a. (1) Bevor der Verbraucher durch einen Vertrag oder seine 
Vertragserklärung gebunden ist, muss ihn der Unternehmer in klarer und 
verständlicher Weise über Folgendes informieren, soweit sich diese Informationen 
nicht bereits unmittelbar aus den Umständen ergeben: 

  1.  die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung in dem für 
das Kommunikationsmittel und die Ware oder Dienstleistung 
angemessenen Umfang, 

  2. den Namen oder die Firma und die Telefonnummer des Unternehmers 
sowie die Anschrift seiner Niederlassung, 

  3. den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller Steuern 
und Abgaben, wenn aber der Preis aufgrund der Beschaffenheit der Ware 
oder Dienstleistung vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden 
kann, die Art der Preisberechnung und gegebenenfalls alle zusätzlichen 
Fracht-, Liefer- oder Versandkosten oder, wenn diese Kosten 
vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können, das 
allfällige Anfallen solcher zusätzlicher Kosten, 

  4. gegebenenfalls die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, den 
Zeitraum, innerhalb dessen nach der Zusage des Unternehmers die Ware 
geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird, sowie ein allenfalls 
vorgesehenes Verfahren beim Umgang des Unternehmers mit 
Beschwerden, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  5. zusätzlich zu dem Hinweis auf das Bestehen eines gesetzlichen 

Gewährleistungsrechts für die Ware gegebenenfalls das Bestehen und die 
Bedingungen von Kundendienstleistungen nach dem Verkauf und von 
gewerblichen Garantien, 

  6. gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedingungen für die 
Kündigung unbefristeter Verträge oder sich automatisch verlängernder 
Verträge, 

  7. gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhalte einschließlich 
anwendbarer technischer Schutzmaßnahmen für solche Inhalte und 

  8. gegebenenfalls — soweit wesentlich — die Interoperabilität digitaler 
Inhalte mit Hard- und Software, soweit diese dem Unternehmer bekannt 
ist oder vernünftigerweise bekannt sein muss. 

(2) Fernkommunikationsmittel im Sinn des Abs. 1 sind 
Kommunikationsmittel, die zum Abschluß eines Vertrages ohne gleichzeitige 
körperliche Anwesenheit der Parteien verwendet werden können, insbesondere 
Drucksachen mit oder ohne Anschrift, Kataloge, Pressewerbungen mit 
Bestellschein, vorgefertigte Standardbriefe, Ferngespräche mit Personen oder 
Automaten als Gesprächspartnern, Hörfunk, Bildtelefon, Telekopie, Teleshopping 
sowie öffentlich zugängliche elektronische Medien, die eine individuelle 
Kommunikation ermöglichen, wie etwa die elektronische Post. 

(2) Die in Abs. 1 festgelegten Informationspflichten gelten nicht für Verträge 

  1. über Geschäfte des täglichen Lebens, die zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses sofort erfüllt werden, 

  2. die dem Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz unterliegen, 
  3. über soziale Dienstleistungen einschließlich der Bereitstellung und 

Vermietung von Sozialwohnungen, der Kinderbetreuung oder der 
Unterstützung von dauerhaft oder vorübergehend hilfsbedürftigen 
Familien oder Personen einschließlich Langzeitpflege, 

  4. über Gesundheitsdienstleistungen gemäß Artikel 3 Buchstabe a der 
Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung der Patientenrechte in der 
grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, ABl. Nr. L 88 vom 
4.4.2011 S. 45, unabhängig davon, ob sie von einer Einrichtung des 
Gesundheitswesens erbracht werden, 

  5. über Glücksspiele, die einen geldwerten Einsatz verlangen, einschließlich 
Lotterien, Glücksspiele in Spielkasinos und Wetten, 

  6. über Finanzdienstleistungen, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  7. über die Begründung, den Erwerb oder die Übertragung von Eigentum 

oder anderen Rechten an unbeweglichen Sachen, 
  8. über den Bau von neuen Gebäuden, erhebliche Umbaumaßnahmen an 

bestehenden Gebäuden oder die Vermietung von Wohnraum, 
  9. die in den Geltungsbereich der Richtlinie 90/314/EWG über 

Pauschalreisen, ABl. Nr. L 158 vom 23.6.1990 S. 59, fallen, 
  10. die in den Geltungsbereich der Richtlinie 2008/122/EG über den Schutz 

der Verbraucher im Hinblick auf bestimmte Aspekte von 
Teilzeitnutzungsverträgen, Verträgen über langfristige Urlaubsprodukte 
sowie Wiederverkaufs- und Tauschverträgen, ABl. Nr. L 33 vom 3.2.2009 
S. 10, fallen, 

  11. die vor einem öffentlichen Amtsträger geschlossen werden, der gesetzlich 
zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit verpflichtet ist und durch 
umfassende rechtliche Aufklärung sicherzustellen hat, dass der 
Verbraucher den Vertrag nur aufgrund gründlicher rechtlicher Prüfung 
und in Kenntnis seiner rechtlichen Tragweite abschließt, 

  12. über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken oder sonstigen 
Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs, die vom Unternehmer im 
Rahmen häufiger und regelmäßiger Fahrten am Wohnsitz, am 
Aufenthaltsort oder am Arbeitsplatz des Verbrauchers geliefert werden, 

  13. über die Beförderung von Personen, 
  14.  die unter Verwendung von Warenautomaten oder automatisierten 

Geschäftsräumen geschlossen werden, 
  15. die mit Betreibern von Telekommunikationsmitteln mit Hilfe öffentlicher 

Fernsprecher zu deren Nutzung geschlossen werden oder die zur Nutzung 
einer einzelnen von einem Verbraucher hergestellten Telefon-, Internet- 
oder Faxverbindung geschlossen werden. 

 Telefonische Vertragsabschlüsse im Zusammenhang mit Gewinnzusagen oder 
Wett- und Lotteriedienstleistungen 

§ 5b. Die §§ 5c bis 5i sind nicht anzuwenden auf § 5b. Verträge, die während eines vom Unternehmer eingeleiteten Anrufs im 
Zusammenhang mit Gewinnzusagen oder Wett- und Lotteriedienstleistungen 
ausgehandelt werden, sind nichtig. Auf die Ungültigkeit des Vertrags kann sich 
nur der Verbraucher berufen. Für Leistungen, die der Unternehmer trotz der 
Nichtigkeit derartiger Verträge erbracht hat, kann er weder ein Entgelt noch eine 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Wertminderung verlangen. Der Verbraucher kann alle Zahlungen und Leistungen, 
die vom Unternehmer entgegen dieser Bestimmung angenommen wurden, 
zurückfordern. 

 1. Verträge über Finanzdienstleistungen im Sinn des § 1 des Fern-
Finanzdienstleistungs-Gesetzes, BGBl. I Nr. 62/2004, 

aufgehoben 

 2. Verträge über den Bau und den Verkauf von Immobilien oder über 
sonstige Rechte an Immobilien mit Ausnahme der Vermietung, 

aufgehoben 

 3. Verträge, die unter Verwendung von Warenautomaten oder 
automatisierten Geschäftsräumen geschlossen werden, und 

aufgehoben 

 4. Versteigerungen. aufgehoben 
§ 5c. (1) Der Verbraucher muß rechtzeitig vor Abgabe seiner 

Vertragserklärung über folgende Informationen verfügen: 
aufgehoben 

 1. Name (Firma) und ladungsfähige Anschrift des Unternehmers,  
 2. die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung,  
 3. den Preis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller Steuern,  
 4. allfällige Lieferkosten,  
 5. die Einzelheiten der Zahlung und der Lieferung oder Erfüllung,  
 6. das Bestehen eines Rücktrittsrechts, außer in den Fällen des § 5f,  
 7. die Kosten für den Einsatz des Fernkommunikationsmittels, sofern sie 

nicht nach dem Grundtarif berechnet werden, 
 

 8. die Gültigkeitsdauer des Angebots oder des Preises sowie  
 9. die Mindestlaufzeit des Vertrages, wenn dieser eine dauernde oder 

wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat. 
 

(2) Die in Abs. 1 genannten Informationen müssen dem Verbraucher klar und 
verständlich in einer dem verwendeten Fernkommunikationsmittel angepaßten Art 
und Weise erteilt werden. Ihr geschäftlicher Zweck muß unzweideutig erkennbar 
sein. 

 

(3) Bei Ferngesprächen mit Verbrauchern sind der Name oder die Firma des 
Unternehmers und der geschäftliche Zweck des Gesprächs zu dessen Beginn klar 
und verständlich offenzulegen. Die Verwendung eines Automaten als 
Gesprächspartner eines Verbrauchers bedarf dessen vorheriger - jederzeit 
widerruflicher - Zustimmung. Andere Regelungen über die Zulässigkeit der 
Verwendung von Fernkommunikationsmitteln bleiben unberührt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(4) Die Abs. 1 und 2 sind nicht anzuwenden auf Verträge  

 1. über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken oder sonstigen 
Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs, die am Wohnsitz, am 
Aufenthaltsort oder am Arbeitsplatz des Verbrauchers von Unternehmern 
im Rahmen häufiger und regelmäßiger Fahrten geliefert werden 
(Hauslieferungen), sowie 

 

 2. über Dienstleistungen in den Bereichen Unterbringung, Beförderung, 
Lieferung von Speisen und Getränken sowie Freizeitgestaltung, wenn sich 
der Unternehmer bei Vertragsabschluß verpflichtet, die Dienstleistungen 
zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines genau angegebenen 
Zeitraums zu erbringen (Freizeit-Dienstleistungen). 

 

§ 5d. (1) Der Verbraucher muß rechtzeitig während der Erfüllung des 
Vertrags, bei nicht zur Lieferung an Dritte bestimmten Waren spätestens zum 
Zeitpunkt der Lieferung, eine schriftliche Bestätigung der in § 5c Abs. 1 Z 1 bis 6 
genannten Informationen erhalten, soweit ihm diese nicht bereits vor 
Vertragsabschluß schriftlich erteilt wurden. Der schriftlichen Bestätigung 
(Informationserteilung) steht eine solche auf einem für den Verbraucher 
verfügbaren dauerhaften Datenträger gleich. 

aufgehoben 

(2) Dem Verbraucher sind zudem rechtzeitig folgende Angaben schriftlich 
oder auf einem für ihn verfügbaren dauerhaften Datenträger zu übermitteln: 

 

 1. Informationen über die Bedingungen und die Einzelheiten der Ausübung 
des Rücktrittsrechts nach § 5e, einschließlich der in § 5f Z 1 genannten 
Fälle, 

 

 2. die geographische Anschrift der Niederlassung des Unternehmers, bei der 
der Verbraucher allfällige Beanstandungen vorbringen kann, 

 

 3. Informationen über den Kundendienst und die geltenden 
Garantiebedingungen sowie 

 

 4. bei unbestimmter oder mehr als einjähriger Vertragsdauer die 
Kündigungsbedingungen. 

 

(3) Die Abs. 1 und 2 sind auf Verträge über Hauslieferungen (§ 5c Abs. 4 
Z 1) und Freizeit-Dienstleistungen (§ 5c Abs. 4 Z 2) nicht anzuwenden. Sie sind 
weiters nicht auf Dienstleistungen anzuwenden, die unmittelbar durch den Einsatz 
eines Fernkommunikationsmittels erbracht werden, sofern sie auf einmal erbracht 
und über den Betreiber des Kommunikationsmittels abgerechnet werden; der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verbraucher muß jedoch die Möglichkeit haben, die geographische Anschrift der 
Niederlassung des Unternehmers zu erfahren, bei der er seine Beanstandungen 
vorbringen kann. 

§ 5e. (1) Der Verbraucher kann von einem im Fernabsatz geschlossenen 
Vertrag oder einer im Fernabsatz abgegebenen Vertragserklärung bis zum Ablauf 
der in Abs. 2 und 3 genannten Fristen zurücktreten. Es genügt, wenn die 
Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. 

aufgehoben 

(2) Die Rücktrittsfrist beträgt sieben Werktage, wobei der Samstag nicht als 
Werktag zählt. Sie beginnt bei Verträgen über die Lieferung von Waren mit dem 
Tag ihres Eingangs beim Verbraucher, bei Verträgen über die Erbringung von 
Dienstleistungen mit dem Tag des Vertragsabschlusses. 

 

(3) Ist der Unternehmer seinen Informationspflichten nach § 5d Abs. 1 und 2 
nicht nachgekommen, so beträgt die Rücktrittsfrist drei Monate ab den in Abs. 2 
genannten Zeitpunkten. Kommt der Unternehmer seinen Informationspflichten 
innerhalb dieser Frist nach, so beginnt mit dem Zeitpunkt der Übermittlung der 
Informationen durch den Unternehmer die in Abs. 2 genannte Frist zur Ausübung 
des Rücktrittsrechts. 

 

(4) Verträge, die während eines gemäß § 107 Abs. 1 TKG 2003 unzulässigen 
Anrufs im Zusammenhang mit Gewinnzusagen oder Wett- und 
Lotteriedienstleistungen ausgehandelt werden, sind nichtig. Auf die Ungültigkeit 
des Vertrags kann sich nur der Verbraucher berufen. Für Leistungen, die der 
Unternehmer trotz der Nichtigkeit derartiger Verträge erbracht hat, kann er weder 
ein Entgelt noch eine Wertminderung verlangen. Der Verbraucher kann alle 
Zahlungen und Leistungen, die vom Unternehmer entgegen dieser Bestimmung 
angenommen wurden, zurückfordern. 

 

(5) Die Rücktrittsfrist nach Abs. 2 und 3 beginnt bei Verträgen über 
Dienstleistungen, die während eines gemäß § 107 Abs. 1 TKG 2003 unzulässigen 
Anrufs ausgehandelt werden, sobald der Unternehmer mit der Erbringung der 
Dienstleistung beginnt oder, wenn er die Dienstleistung erst später in Rechnung 
stellt, mit der ersten Rechnungslegung. 

 

§ 5f. (1) Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Verträgen über aufgehoben 
 1. Dienstleistungen, mit deren Ausführung dem Verbraucher gegenüber 

vereinbarungsgemäß innerhalb von sieben Werktagen (§ 5e Abs. 2 erster 
Satz) ab Vertragsabschluß begonnen wird, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 2. Waren oder Dienstleistungen, deren Preis von der Entwicklung der Sätze 

auf den Finanzmärkten, auf die der Unternehmer keinen Einfluß hat, 
abhängt, 

 

 3. Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden, die eindeutig 
auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, die auf Grund ihrer 
Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, die schnell 
verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten würde, 

 

 4. Audio- oder Videoaufzeichnungen oder Software, sofern die gelieferten 
Sachen vom Verbraucher entsiegelt worden sind, 

 

 5. Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierte mit Ausnahme von Verträgen 
über periodische Druckschriften (§ 26 Abs. 1 Z 1), 

 

 6. Wett- und Lotterie-Dienstleistungen sowie  
 7. Hauslieferungen oder Freizeit-Dienstleistungen (§ 5c Abs. 4 Z 1 und 2).  

(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 1, 5 und 7 hat der Verbraucher ein Recht zum 
Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser während eines gemäß § 107 Abs. 1 TKG 2003 
unzulässigen Anrufs zustande kommt. 

 

§ 5g. (1) Tritt der Verbraucher nach § 5e vom Vertrag zurück, so hat Zug um 
Zug 

aufgehoben 

 1. der Unternehmer die vom Verbraucher geleisteten Zahlungen zu erstatten 
und den vom Verbraucher auf die Sache gemachten notwendigen und 
nützlichen Aufwand zu ersetzen sowie 

 

 2. der Verbraucher die empfangenen Leistungen zurückzustellen und dem 
Unternehmer ein angemessenes Entgelt für die Benützung, einschließlich 
einer Entschädigung für eine damit verbundene Minderung des gemeinen 
Wertes der Leistung, zu zahlen; die Übernahme der Leistungen in die 
Gewahrsame des Verbrauchers ist für sich allein nicht als Wertminderung 
anzusehen. 

 

(2) An Kosten dürfen dem Verbraucher nur die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung auferlegt werden, sofern die Parteien dies vereinbart haben. 

 

(3) § 4 Abs. 2 und 3 ist anzuwenden.  
§ 5h. (1) Tritt der Verbraucher nach § 5e von einem im Fernabsatz 

geschlossenen Vertrag zurück, bei dem das Entgelt für die Ware oder 
Dienstleistung ganz oder teilweise durch einen vom Unternehmer oder in 
wirtschaftlicher Einheit von einem Dritten (§ 13 Abs. 1 Z 2 

aufgehoben 
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Verbraucherkreditgesetz) gewährten Kredit finanziert wird, so gilt der Rücktritt 
auch für den Kreditvertrag. 

(2) Nach einem Rücktritt vom Kreditvertrag im Sinn des Abs. 1 hat jeder Teil 
dem anderen die empfangenen Leistungen zu erstatten. Dem Verbraucher können 
nur die Kosten einer allenfalls erforderlichen Beglaubigung von Unterschriften 
sowie der Ersatz der vom Unternehmer oder vom Dritten auf Grund der 
Kreditgewährung entrichteten Abgaben auferlegt werden, sofern die Parteien dies 
vereinbart haben. Ansprüche gegen den Verbraucher auf Zahlung sonstiger Kosten 
und von Zinsen sind ausgeschlossen. 

 

§ 5i. (1) Sofern die Parteien nicht etwas anderes vereinbart haben, hat der 
Unternehmer eine Bestellung des Verbrauchers spätestens 30 Tage nach dem auf 
die Übermittlung der Bestellung durch den Verbraucher folgenden Tag 
auszuführen, es sei denn, daß er das Anbot des Verbrauchers nicht annimmt. 

aufgehoben 

(2) Kann der Unternehmer eine Bestellung des Verbrauchers nicht ausführen, 
weil die bestellte Ware oder Dienstleistung nicht verfügbar ist, so hat er dies dem 
Verbraucher unverzüglich mitzuteilen und ihm bereits geleistete Zahlungen zu 
erstatten. Gleiches gilt, wenn der Unternehmer das Anbot des Verbrauchers nicht 
annimmt. 

 

(3) Abs. 1 ist auf Verträge über Hauslieferungen (§ 5c Abs. 4 Z 1) und 
Freizeit-Dienstleistungen (§ 5c Abs. 4 Z 2) nicht anzuwenden. 

 

 Verbindlichkeit von Gewinnzusagen 
§ 5j. Unternehmer, die Gewinnzusagen oder andere vergleichbare 

Mitteilungen an bestimmte Verbraucher senden und durch die Gestaltung dieser 
Zusendungen den Eindruck erwecken, daß der Verbraucher einen bestimmten 
Preis gewonnen habe, haben dem Verbraucher diesen Preis zu leisten; er kann 
auch gerichtlich eingefordert werden. 

§ 5c. Unternehmer, die Gewinnzusagen oder andere vergleichbare 
Mitteilungen an bestimmte Verbraucher senden und durch die Gestaltung dieser 
Zusendungen den Eindruck erwecken, daß der Verbraucher einen bestimmten 
Preis gewonnen habe, haben dem Verbraucher diesen Preis zu leisten; er kann 
auch gerichtlich eingefordert werden. 

 Kosten telefonischer Kontaktaufnahme nach Vertragsabschluss 
 § 6b. Hat der Unternehmer einen Telefonanschluss eingerichtet, um im 

Zusammenhang mit geschlossenen Verbraucherverträgen seinen Vertragspartnern 
eine telefonische Kontaktnahme mit ihm zu ermöglichen, so darf er einem 
Verbraucher, der diese Möglichkeit in Anspruch nimmt, dafür kein Entgelt 
anlasten. Das Recht von Anbietern von Telekommunikationsdiensten, Entgelte für 
eigentliche Kommunikationsdienstleistungen zu verlangen, bleibt dadurch 
unberührt. 
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 Zusätzliche Zahlungen 
 § 6c. (1) Eine Vereinbarung, mit der sich ein Verbraucher neben dem für die 

Hauptleistung vereinbarten Entgelt zu weiteren Zahlungen – etwa als Entgelt für 
eine Zusatzleistung des Unternehmers – verpflichtet, kommt nur wirksam 
zustande, wenn ihr der Verbraucher ausdrücklich zustimmt. Eine solche 
Zustimmung liegt insbesondere dann nicht vor, wenn der Verbraucher zur 
Vermeidung einer Vertragserklärung eine vom Unternehmer vorgenommene 
Voreinstellung ablehnen müsste, diese Ablehnung jedoch unterlässt. 

 (2) Fehlt die nach Abs. 1 erforderliche Zustimmung, so hat der Unternehmer 
dem Verbraucher geleistete zusätzliche Zahlungen zurückzuerstatten. 

 (3) Der Verbraucher kann die Wirksamkeit der Vereinbarung nachträglich 
herbeiführen, indem er dieser im Sinn des Abs. 1 ausdrücklich zustimmt. 

 (4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für die in § 5a Abs. 2 Z 3 bis 8, 10 bis 12, 14 
und 15 angeführten Verträge. 

 Leistungsfrist bei Verträgen über Waren 
 § 7a. Mangels anderer vertraglicher Vereinbarung hat der Unternehmer die 

Ware ohne unnötigen Aufschub, jedenfalls aber nicht später als 30 Tage nach 
Vertragsabschluss bereitzustellen oder – wenn die Übersendung der Ware 
vereinbart ist – beim Verbraucher abzuliefern. 

 Gefahrenübergang bei Übersendung der Ware 
 § 7b. Wenn der Unternehmer die Ware übersendet, geht die Gefahr für den 

Verlust oder die Beschädigung der Ware erst auf den Verbraucher über, sobald die 
Ware an den Verbraucher oder an einen von diesem bestimmten, vom Beförderer 
verschiedenen Dritten abgeliefert wird. Hat aber der Verbraucher selbst den 
Beförderungsvertrag geschlossen, ohne dabei eine vom Unternehmer 
vorgeschlagene Auswahlmöglichkeit zu nützen, so geht die Gefahr bereits mit der 
Aushändigung der Ware an den Beförderer über. Mangels anderer Vereinbarung 
erwirbt der Verbraucher zugleich mit dem Gefahrenübergang das Eigentum an der 
Ware. 

Lieferungen im Handel mit Druckwerken aufgehoben 
§ 26. (1) Verträge im Handel mit Druckwerken sind schriftlich zu errichten, 

wenn sie 
aufgehoben 
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1. den Verkäufer zu wiederholten Lieferungen und den Käufer zu 

wiederholten Geldzahlungen verpflichten sowie 
 

2. unter Umständen geschlossen werden, die den Verbraucher nach § 3 zum 
Rücktritt berechtigen. 

 

(2) Die Vertragsurkunde hat zu enthalten  
1. den Vor- und den Familiennamen (die Firma), den Beruf (Gegenstand des 

Unternehmens) und den gewöhnlichen Aufenthalt (Sitz) der Vertragsteile; 
 

2.  den Tag und den Ort des Vertragsantrags beziehungsweise der 
Vertragsannahme des Verbrauchers; 

 

3. den Gegenstand des Vertrags;  
4. die Höhe und die Fälligkeit der zu leistenden Zahlungen sowie, wenn sie 

bereits feststeht, deren Zahl; 
 

5. eine Belehrung über das Rücktrittsrecht nach § 3.  
(3) Der Unternehmer hat auf seine Kosten unverzüglich nach der 

Unterfertigung der Vertragsurkunde durch den Verbraucher diesem eine Abschrift 
auszufolgen; die im Abs. 2 genannten Angaben sind darin deutlich lesbar 
wiederzugeben. 

 

(4) Die Rechtswirksamkeit eines Vertrags über nichtperiodische 
Druckschriften ist von der Errichtung der Vertragsurkunde unabhängig. 

 

§ 26a. (1) Bei Verträgen über periodische Druckschriften, die unter § 26 
fallen, hat überdies der Unternehmer, der die Erfüllung des Vertrages als 
Vertragspartner übernimmt, dem Verbraucher mit der Post eine Urkunde zu 
übersenden, die deutlich lesbar die in § 26 Abs. 2 angeführten Angaben enthält. 
Die Frist für den Rücktritt vom Vertrag nach § 3 beginnt jedenfalls erst zu laufen, 
sobald dem Verbraucher diese Urkunde zugekommen ist. Der Rücktritt kann auch 
dem Unternehmer gegenüber wirksam erklärt werden, der diese Urkunde 
zugesandt hat. 

aufgehoben 

(2) Der Abs. 1 gilt nicht für periodische Druckschriften, die mindestens 
sechsmal wöchentlich erscheinen. 

 

§ 26b. Die §§ 26 und 26a gelten nicht für Verträge, in denen der Gesamtpreis 
oder, wenn ein solcher noch nicht errechenbar ist, der innerhalb eines Jahres zu 
leistende Kaufpreis mit mehr als 25 000 Euro zahlenmäßig bestimmt ist. 

aufgehoben 
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Wohnungsverbesserung Wohnungsverbesserung 

§ 26d. (1) bis (2) ... § 26d. (1) bis (2) unverändert 
 1. bis 6. ...  1. bis 6. unverändert 

(3) bis (4) ... (3) bis (4) unverändert 
 (5) Die Regelungen der Abs. 1 bis 4 gelten nicht für solche Verträge über 

Leistungen zur Sanierung von Wohnräumen, die dem Fern- und 
Auswärtsgeschäfte-Gesetz unterliegen. 

§ 28a. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr mit Verbrauchern im 
Zusammenhang mit Haustürgeschäften, Verbraucherkreditverhältnissen, 
Pauschalreisevereinbarungen, Teilzeitnutzungsrechtsverhältnissen, Abschlüssen 
im Fernabsatz, der Vereinbarung von missbräuchlichen Vertragsklauseln, der 
Gewährleistung oder Garantie beim Kauf oder bei der Herstellung beweglicher 
körperlicher Sachen oder im Zusammenhang mit Diensten der 
Informationsgesellschaft im elektronischen Geschäftsverkehr oder im 
Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen oder Dienstleistungen der 
Vermögensverwaltung oder Zahlungsdiensten oder der Ausgabe von E-Geld 
gegen ein gesetzliches Gebot oder Verbot verstößt oder gegen ein gesetzliches 
Gebot oder Verbot auf Grund der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen 
im Binnenmarkt, ABl. Nr. L 376 vom 27. 12. 2006, S. 36, bei der Erbringung von 
Dienstleistungen im Binnenmarkt verstößt und dadurch jeweils die allgemeinen 
Interessen der Verbraucher beeinträchtigt, kann unbeschadet des § 28 Abs. 1 auf 
Unterlassung geklagt werden. 

§ 28a. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr mit Verbrauchern im 
Zusammenhang mit Haustürgeschäften, außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträgen, den allgemeinen Informationspflichten des 
Unternehmers (§ 5a), Verbraucherkreditverhältnissen, 
Pauschalreisevereinbarungen, Teilzeitnutzungsrechtsverhältnissen, Abschlüssen 
im Fernabsatz, der Vereinbarung von missbräuchlichen Vertragsklauseln, der 
Gewährleistung oder Garantie beim Kauf oder bei der Herstellung beweglicher 
körperlicher Sachen, der Forderung von Telefonkosten (§ 6b) oder zusätzlichen 
Zahlungen (§ 6c), der Leistungsfrist (§ 7a) oder dem Gefahrenübergang (§ 7b), im 
Zusammenhang mit Diensten der Informationsgesellschaft im elektronischen 
Geschäftsverkehr, Wertpapierdienstleistungen, Dienstleistungen der 
Vermögensverwaltung, Zahlungsdiensten oder der Ausgabe von E-Geld gegen ein 
gesetzliches Gebot oder Verbot verstößt oder gegen ein gesetzliches Gebot oder 
Verbot auf Grund der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im 
Binnenmarkt, ABl. Nr. L 376 vom 27. 12. 2006, S. 36, bei der Erbringung von 
Dienstleistungen im Binnenmarkt verstößt und dadurch jeweils die allgemeinen 
Interessen der Verbraucher beeinträchtigt, kann unbeschadet des § 28 Abs. 1 auf 
Unterlassung geklagt werden. 

(1a) bis (2) … (1a) bis (2) unverändert 
Rücktritt von Immobiliengeschäften Rücktritt von Immobiliengeschäften 

§ 30a. (1) bis (2) ... § 30a. (1) bis (2) unverändert  
(3) Die Frist des Abs. 2 beginnt erst zu laufen, sobald der Verbraucher eine 

Zweitschrift seiner Vertragserklärung und eine schriftliche Belehrung über das 
Rücktrittsrecht erhalten hat. Das Rücktrittsrecht erlischt jedoch spätestens einen 
Monat nach dem Tag der erstmaligen Besichtigung. 

(3) Die Frist des Abs. 2 beginnt erst zu laufen, sobald der Verbraucher eine 
Zweitschrift seiner Vertragserklärung und eine schriftliche Belehrung über das 
Rücktrittsrecht erhalten hat. Das Rücktrittsrecht erlischt jedoch spätestens einen 
Monat nach dem Tag der erstmaligen Besichtigung. Rücktrittsrechte, die dem 
Verbraucher nach anderen Bestimmungen – insbesondere nach §§ 11 ff. FAGG – 
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zustehen, bleiben unberührt. 

(4) ... (4) unverändert 
Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 32. (1) … § 32. (1) unverändert 
 1. …  1. unverändert 
 a) eine in den §§ 26 Abs. 1 und 26d Abs. 1 vorgesehene Urkunde zu 

errichten, 
 a) die Informationspflicht nach § 5a vollständig und mit zutreffenden 

Angaben zu erfüllen, 
 b) in diese die in den §§ 26 Abs. 2 beziehungsweise 26d Abs. 2 

vorgeschriebenen Angaben aufzunehmen oder 
 b) die Ware im Sinn des § 7a rechtzeitig bereitzustellen oder abzuliefern, 

  c) die in § 26d Abs. 1 vorgesehene Urkunde mit den in § 26d Abs. 2 
vorgeschriebenen Angaben zu errichten oder 

 c) Kreditnehmer oder Interzedenten den §§ 25a bis 25c entsprechend zu 
belehren oder zu informieren, 

 d) Kreditnehmer oder Interzedenten den §§ 25a bis 25c entsprechend zu 
belehren oder zu informieren, 

 2. dem § 26 Abs. 3 oder dem § 26d Abs. 3 zuwiderhandelt,  2. dem § 26d Abs. 3 zuwiderhandelt, 
 3. bis 5. …  3. bis 5. unverändert 
 6. in die dem Verbraucher gemäß § 3 Abs. 1 auszufolgende Urkunde 

unrichtige Angaben aufnimmt oder 
 6. in die dem Verbraucher gemäß § 3 Abs. 1 auszufolgende Urkunde 

unrichtige Angaben aufnimmt. 
 7. ein Ferngespräch beginnt, ohne zu Beginn des Gesprächs den Namen (die 

Firma) des Unternehmers und den geschäftlichen Zweck des Gesprächs 
klar und verständlich offenzulegen. 

entfällt 

(2) bis (3) … (2) bis (3) unverändert 
§ 41a. (1) bis (28) … § 41a. (1) bis (28) unverändert 
 (29) §§  3, 5a, 5b, 6b, 6c, 7a, 7b, 26d Abs. 5, 28a Abs. 1, 30a Abs. 3 und § 32 

Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2014 sowie die mit 
diesem Bundesgesetz herbeigeführte Änderung der Paragraphenbezeichnung des 
bisherigen § 5j treten mit 13. Juni 2014 in Kraft. §§ 3, 5a, 5b, 6b, 6c, 7a, 7b, 26d 
Abs. 5 und 30a Abs. 3 in der Fassung dieses Bundesgesetzes sind auf Verträge 
anzuwenden, die ab dem 13. Juni 2014 geschlossen werden; für die in § 5a Abs. 2 
Z 9 angeführten Verträge ist § 6c aber erst ab dem 1. Juli 2015 anzuwenden. Die 
bisherigen §§ 5c bis 5i und 26 bis 26b sowie die bisherige Überschrift vor § 5a 
treten mit Ablauf des 12. Juni 2014 außer Kraft; sie sowie §§ 5a, 5b, 26d und 30a 
in der bisherigen Fassung sind jedoch weiterhin auf vor dem 13. Juni 2014 
geschlossene Verträge anzuwenden. 
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Artikel 3 

Änderung des Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetzes 
Anhang Anhang 

Richtlinien und Verordnungen nach § 3 Richtlinien und Verordnungen nach § 3 
 1. ...  1. unverändert  
 a) Richtlinie 85/577/EWG betreffend den Verbraucherschutz im Falle von 

außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, ABl. Nr. L 
372 vom 31. Dezember 1985, S. 31; 

 a) Richtlinie 2011/83/EU über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG und der Richtlinie 1999/44/EG 
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG und der Richtlinie 
97/7/EG, ABl. Nr. L 304 vom 22. November 2011, S. 64; 

 b) bis e) ...  b) bis e) unverändert 
 f) Richtlinie 97/7/EG über den Verbraucherschutz bei 

Vertragsabschlüssen im Fernabsatz, ABl. Nr. L 144 vom 4. Juni 1997, 
S. 19, geändert durch die Richtlinie 2002/65/EG, ABl. Nr. L 271 vom 
9. Oktober 2002, S. 16; 

 entfällt 

 g) bis i) ...  g) bis i) unverändert 
 2. bis 6. ...  2. bis 6. unverändert 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 
§ 14. Dieses Bundesgesetz tritt mit 29. Dezember 2006 in Kraft. § 14. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 29. Dezember 2006 in Kraft. 
 (2) Z 1 des Anhangs in der Fassung des Verbraucherrechte-Richtlinie-

Umsetzungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2014, tritt mit 13. Juni 2014 in Kraft. 
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